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Gesetz iiber den Schutz von Personendaten
(Datenschutzgesetz)

Vom 5. Mai 2002 (Stand 4. Mai 2008)

(Erlassen von der Landsgemeinde am 5. Mai 2002)

1. Einleitende Bestimmungen

Art. 1 Zweck

' Dieses Gesetz dient dem Schutz des Grundrechts jeder Person vor dem
Missbrauch der sie betreffenden Daten, welche die 6ffentlichen Organe des
Kantons bearbeiten.

Art. 2 Geltungsbereich

' Die Bestimmungen dieses Gesetzes gelten, unabhingig von den dabei
angewandten Mitteln und Verfahren, fiir jedes Bearbeiten von Personenda-
ten durch o&ffentliche Organe; als solche gelten:

a. der Regierungsrat, die regierungsratlichen Kommissionen sowie
die kantonale Verwaltung,
b. die Gerichte, Rekurskommissionen und die Ubrigen staatlichen

Justizbehérden, soweit sie Verwaltungsaufgaben versehen,

C. die Gemeinden,

d. die weiteren 6ffentlich-rechtlichen Kérperschaften und Anstalten
von Kanton und Gemeinden,

e. Private, soweit ihnen 6ffentliche Aufgaben tibertragen sind.

2 Das Gesetz ist nicht anwendbar auf:

a. das nicht hoheitliche Handeln éffentlicher Organe anlasslich der

Teilnahme am wirtschaftlichen Wettbewerb;

den Landrat und dessen Kommissionen;

hangige Zivilprozesse und Strafverfahren, eingeschlossen die poli-
zeilichen Untersuchungen im Rahmen von Ermittlungsverfahren;
hangige Verfahren der Staats- und Verwaltungsgerichtsbarkeit;

die 6ffentlich-rechtlich anerkannten Landeskirchen und die Kirch-
gemeinden im Bereich ihrer inneren Angelegenheiten;

die offentlichen Register, mit Ausnahme der in Artikel 13 dieses
Gesetzes vorgesehenen Register;

°PQ OT
*

o

*

® Abweichende und ergénzende Bestimmungen in anderen Gesetzen bleiben
vorbehalten, sofern sie den Schutz vor widerrechtlicher Bearbeitung von
Personendaten im Sinne dieses Gesetzes sicherstellen.
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Art. 3 Begriffe

! Die folgenden Ausdriicke bedeuten:

a. Personendaten: alle Angaben, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare natiirliche oder juristische Person oder eine Perso-
nengesellschaft des Handelsrechts beziehen;

b. besonders schiitzenswerte Personendaten: namentlich Angaben
Uber religiése, weltanschauliche, politische oder gewerkschaftli-
che Ansichten und Tétigkeiten, iber die Gesundheit und die Intim-
sphére, die ethnische Herkunft, (iber Massnahmen der Sozialhilfe
sowie Uber strafrechtliche oder administrative Verfolgungen und
Sanktionen;

c. Bearbeiten: jeder Umgang mit Personendaten, insbesondere das
Beschaffen, Erheben, Aufzeichnen, Sammeln, Aufbewahren, Ver-
wenden, Berichtigen, Umarbeiten, Bekanntgeben, Veréffentlichen,
Zugénglichmachen, Archivieren oder Vernichten von Personenda-
ten;

d. Datensammlung: jeder Bestand von Personendaten, der so aufge-
baut ist, dass die Daten nach den betroffenen Personen
erschliessbar sind;

e. Inhaber einer Datensammlung: 6ffentliche Organe, die Uber den
Zweck, den Inhalt und die Verwendung der Datensammlung ent-
scheiden.

2. Bearbeiten von Personendaten

Art. 4 Grundsétze
' Personendaten diirfen bearbeitet werden,

a. wenn dafiir eine Rechtsgrundlage besteht, oder

b. wenn es zur Erflillung einer auf einer Rechtsgrundlage beruhenden
Aufgabe unentbehrlich ist, oder

c. wenn und soweit die betroffene Person eingewilligt hat.

2 Die Bearbeitung von Personendaten muss verhéltnismassig sein. Sie hat
sich insbesondere auf die notwendigen und geeigneten Personendaten zu
beschrénken.

® Personendaten miissen richtig, und soweit es der Zweck des Bearbeitens
verlangt, vollstéandig und aktuell sein.

Art. 5 Besonders schiitzenswerte Personendaten

' Besonders schiitzenswerte Personendaten dirfen unter Vorbehalt einer
ausdriicklichen Zustimmung der betroffenen Person nur bearbeitet werden,
wenn es in einem formellen Gesetz vorgesehen oder zur Erfiillung einer in ei-
nem formellen Gesetz vorgesehenen Aufgabe unentbehrlich ist.
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2 Sie drfen nicht fiir Zwecke bearbeitet werden, die sich mit dem urspriing-
lichen Beschaffungszweck nicht vereinbaren lassen, die fiir die betroffene
Person aus den Umstanden nicht erkennbar waren oder mit denen die
betroffene Person nicht rechnen musste.

Art. 6 Verantwortlichkeiten, Auslagerung, Strafbestimmung *

' Bearbeiten mehrere 6ffentliche Organe Personendaten aus einer gemein-
samen Datensammlung, tragt in erster Linie der Inhaber der Datensammlung
die Verantwortung; jede Behérde bleibt aber fiir ihren Bereich verantwort-
lich. Dem Inhaber der Datensammlung ist die Durchfiihrung von Kontrollen
Uber die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen bei den andern 6ffentli-
chen Organen zu gestatten.

2 Das Bearbeiten von Personendaten darf an Dritte ausgelagert werden,

a*

b. wenn das den Auftrag vergebende 6ffentliche Organ dafiir sorgt,
dass die Daten nur so bearbeitet werden, wie es ihm selbst erlaubt
ist, und

C. wenn keine Geheimhaltungspflichten entgegenstehen.

® Die Einhaltung der Bestimmungen (ber den Datenschutz und die Datensi-
cherheit seitens des beauftragten Dritten ist mittels Weisungen, Kontroll-
rechten, Auflagen, Vereinbarungen oder mit andern geeigneten Mitteln si-
cher zustellen. Der Beauftragte darf die zur Verfiigung gestellten Personen-
daten nur dem Auftraggeber bekannt geben und nicht in eigenem Ermessen
bearbeiten, unter Vorbehalt anderslautender Vereinbarung.

* Wer als beauftragte Person fiir das Bearbeiten von Personendaten ohne
anderslautende ausdriickliche Ermachtigung des auftraggebenden Organs
Personendaten fiir sich oder andere verwendet oder anderen bekannt gibt,
wird mit Busse bestraft. *

Art. 7 Beschaffen von Personendaten

' Die Beschaffung von Personendaten hat grundsétzlich bei den betroffenen
Personen selbst in einer fiir sie erkennbaren Weise zu erfolgen.

2 Bei systematischen Erhebungen, namentlich mit Fragebogen, gibt das 6f-
fentliche Organ den Zweck, die Rechtsgrundlage der Datenbeschaffung und
allfallige weitere Empfanger der Daten an. Es weist darauf hin, ob eine Aus-
kunftspflicht besteht und welche Folgen eine Verweigerung der Auskunft ha-
ben kann.

% Im Ubrigen kdnnen Personendaten bei Dritten beschafft werden, wenn eine
direkte Erhebung bei der betroffenen Person insbesondere unverhéltnismés-
sig oder nicht moéglich ist und die Grundsatze der Bearbeitung von Perso-
nendaten gemaéss Artikel 4 beachtet werden.
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Art. 8 Datensicherheit

' Wer Personendaten bearbeitet, sorgt durch angemessene organisatorische
und technische Vorkehren fiir ihre Sicherung vor Verlust sowie vor unbefug-
ter Bearbeitung oder Kenntnisnahme.

2 Der Regierungsrat erlasst hinsichtlich einzuhaltender Mindestanforderun-
gen nach Anhérung insbesondere der Fachstelle Informatik/EDV sowie des
Landesarchivs ausfilhrende Vorschriften.

Art. 9 Allgemeine Einschrénkung der Bekanntgabe von Personendaten

' Die Bekanntgabe von Personendaten kann aus liberwiegenden 6ffentli-
chen oder aus schutzwiirdigen privaten Interessen eingeschrénkt, mit Aufla-
gen verbunden oder verweigert werden.

2Vorbehalten bleiben gesetzliche Geheimhaltungsvorschriften oder beson-

dere Datenschutzvorschriften.
3 *

Art. 10 Bekanntgabe von Personendaten

' Personendaten diirfen nur dann von einem 6ffentlichen Organ im Einzelfall
oder im Rahmen einer Listenauskunft bekannt gegeben werden, wenn alter-
nativ

a. dafiir eine Rechtsgrundlage besteht;

b. * die Gesuch stellende Person glaubhaft macht, dass die Personen-
daten zur Erfiillung einer ihr obliegenden gesetzlichen Aufgabe un-
entbehrlich sind;

c.* die Gesuch stellende Person glaubhaft macht, dass die betroffene
Person die Zustimmung verweigert, um die Durchsetzung von
Rechtsanspriichen oder die Wahrnehmung anderer schutzwiirdi-
ger Interessen zu vereiteln; unter Vorbehalt von dringenden, be-
deutsamen Gesuchen ist der betroffenen Person vor einer Be-
kanntgabe Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben;

d. die betroffene Person zugestimmt hat oder ihr mutmassliches Ein-
verstandnis aufgrund der Interessenlage und der Umsténde des
Einzelfalles vorausgesetzt werden darf;

e. die Daten von der betroffenen Person allgemein zuganglich ge-
macht worden sind oder aus allgemein zugénglichen amtlichen
oder amtlich bewilligten Veroffentlichungen stammen.

2 Zusétzlich kdnnen Personendaten einem privaten Gesuchsteller im Einzel-
fall bekannt gegeben werden, wenn er schutzwiirdige, insbesondere ideelle
oder politische Zwecke verfolgende Interessen an den Personendaten
glaubhaft machen kann. Besonders schiitzenswerte Personendaten dirfen
nur mit schriftlicher Einwilligungserklarung der betroffenen Person bekannt
gegeben werden.
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% Personendaten diirfen ohne Anfrage gemeldet oder im Abrufverfahren (On-
line-Betrieb) bekannt gegeben werden, wenn dies in einem Rechtssatz aus-
driicklich vorgesehen ist. Fiir besonders schiitzenswerte Personendaten be-
darf es einer formell-gesetzlichen Grundlage.

4 Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum und Heimatort diirfen auch dann
bekannt gegeben werden, wenn die vorstehenden Voraussetzungen nicht
erflllt sind.

®Die Bekanntgabe von systematisch aufbereiteten Personendaten fiir
wirtschaftliche Zwecke, insbesondere die Verdusserung von Personendaten
an gewerbsmassig tatige Unternehmungen, ist zuldssig, wenn sie in einem
formellen Gesetz vorgesehen ist.

Art. 10a* Dateniibermittlung ins Ausland

' Personendaten diirfen nicht ins Ausland bekannt gegeben werden, wenn
dadurch die Persoénlichkeit der betroffenen Person schwerwiegend geféhr-
det wiirde, namentlich weil eine Gesetzgebung fehlt, die einen angemesse-
nen Schutz gewahrleistet.

2 Fehlt eine Gesetzgebung, die einen angemessenen Schutz gewéhrleistet,
so konnen Personendaten ins Ausland nur bekannt gegeben werden, wenn:

a. hinreichende Garantien, insbesondere durch Vertrag, einen ange-
messenen Schutz im Ausland gewahrleisten;

b. die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat;

C. die Bearbeitung in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Ab-

schluss oder der Abwicklung eines Vertrags steht und es sich um
Personendaten des Vertragspartners handelt;

d. die Bekanntgabe im Einzelfall entweder fir die Wahrung eines
tberwiegenden 6ffentlichen Interesses oder fiir die Feststellung,
Ausilibung oder Durchsetzung von Rechtsanspriichen vor Gericht
unerlasslich ist;

e. die Bekanntgabe im Einzelfall erforderlich ist, um das Leben oder
die kérperliche Integritat der betroffenen Person zu schiitzen;

f. die betroffene Person die Daten allgemein zugéanglich gemacht
und eine Bearbeitung nicht ausdriicklich untersagt hat;

g. die Bekanntgabe innerhalb derselben juristischen Person oder Ge-

sellschaft oder zwischen juristischen Personen oder Gesellschaf-
ten, die einer einheitlichen Leitung unterstehen, stattfindet, sofern
die Beteiligten Datenschutzregeln unterstehen, welche einen
angemessenen Schutz gewébhrleisten.
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Art. 11 Datenbearbeitung fiir nicht personenbezogene Zwecke

' Flr nicht personenbezogene Zwecke, insbesondere fiir Forschung, Pla-
nung und Statistik, kbnnen Personendaten auch dann bearbeitet werden,
wenn die Voraussetzungen der vorstehenden Artikel nicht erfiillt sind; dabei
ist jedoch sicherzustellen, dass

a. die Daten anonymisiert werden, sobald es der Zweck des Bearbei-
tens erlaubt, und
b. die Ergebnisse so veréffentlicht werden, dass die betroffenen Per-

sonen nicht bestimmbar sind.
2Vorbehalten bleiben besondere Vorschriften, insbesondere im Bereich der
medizinischen Forschung.

Art. 12 Vernichten und Archivieren

' Die 6ffentlichen Organe miissen die Personendaten, die sie zur Erflillung
ihrer Aufgaben oder zu Sicherungs- oder Beweiszwecken voraussichtlich
nicht mehr bendétigen, einem Archiv der 6ffentlichen Hand zur Ablieferung
anbieten.

2Werden zur Archivierung angebotene Personendaten als nicht archivwiir-
dig bezeichnet, sollen sie vernichtet werden, ausser wenn

a. sie anonymisiert sind;

b. sie zu Beweis- oder Sicherungszwecken aufbewahrt werden mus-
sen;

c. die Léschung aufgrund einer erfolgten Vernetzung von Daten-

sammlungen die Integritdt anderer Datenstdmme geféhrdet und
) sich dies technisch nicht verhindern lasst.
% Uber die Vernichtung von Personendaten ist ein Protokoll zu erstellen.

3. Rechte der betroffenen Personen

Art. 13 Register

! Die offentlichen Organe im Sinne von Artikel 2 fiihren, soweit sie dem Ge-
setz unterstehen, tiber ihre Datensammlungen ein Register. Wesentliche An-
derungen haben sie der Aufsichtsstelle innert 30 Tagen zu melden. Die Auf-
sichtsstelle kann den o&ffentlichen Organen Uber die Fiihrung der Register
Weisungen erteilen.

2Die Aufsichtsstelle fiihrt ein zentrales offentliches Register, das auf den
Registern nach Absatz 1 beruht.

® Die Register enthalten fiir jede Datensammlung zumindest Angaben (iber
die Bezeichnung des Inhabers der Datensammlung, die Rechtsgrundlage
und den Zweck der Bearbeitung, die Herkunft der bearbeiteten Personenda-
ten sowie die Empfanger, denen Personendaten durch ein Abrufverfahren
oder ohne Anfrage gemeldet werden.
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* Nicht registriert werden miissen Datensammlungen, die nicht regelmassig
und nicht auf Dauer gefiihrt werden oder die rechtmassig veréffentlicht wor-
den sind.

Art. 14 Einsichts- und Auskunftsrecht

' Jede betroffene Person kann Einsicht in das offentliche, zentrale Register
der Datensammlungen der Aufsichtsstelle verlangen.

2 Jede betroffene Person, die sich (ber ihre Identitat ausweist, erhalt auf
Verlangen Auskunft iber und Einsicht in ihre von einem 6&ffentlichen Organ
gefiihrten Personendaten, soweit keine Geheimhaltungsvorschriften und kei-
ne wichtigen 6ffentlichen oder schutzwiirdigen privaten Interessen entge-
genstehen. Bestehen nur fiir einen Teil der Daten Hinderungsgriinde, so wird
das Auskunfts- und Einsichtsrecht nur betreffend diesen Teils einge-
schrankt. Die Auskunft wird in allgemein versténdlicher Form und auf Verlan-
gen schriftlich erteilt.

® Wirde das Einsichtsbegehren fiir das offentliche Organ zu einem unver-
héltnisméassigen Verwaltungsaufwand fiihren, kann die Einsichtnahme aus-
nahmsweise vom Nachweis eines erheblichen schutzwiirdigen Interesses
und von der Bevorschussung der voraussichtlichen Gebiihr nach Artikel 22
abhangig gemacht oder auf einen schriftlichen Auszug beschréankt werden.
*Kann die Kenntnisnahme von Personendaten zu einer schwerwiegenden
Belastung der betroffenen Person fiihren, so erteilt der Inhaber der Daten-
sammlung die Auskunft einer von der betroffenen Person bezeichneten Ver-
trauensperson.

Art. 15 Recht auf Berichtigung

' Jede betroffene Person kann vom 6ffentlichen Organ verlangen, dass un-
richtige Daten tiber die eigene Person berichtigt oder erganzt werden.

2 Bestreitet das offentliche Organ die Unrichtigkeit, obliegt ihm der Beweis
fir die Richtigkeit. Die betroffene Person hat bei der Abklarung mitzuwirken.
% Kann weder die Richtigkeit noch die Unrichtigkeit von Personendaten be-
wiesen werden, insbesondere von solchen, die eine Wertung menschlichen
Verhaltens enthalten, kann die betroffene Person die Aufnahme einer kurzen
Gegendarstellung oder eines Vermerks tber die bestrittene Richtigkeit ver-
langen.

Art. 16 Unterlassungs-, Beseitigungs- und Feststellungsanspriiche

' Wer ein schutzwiirdiges Interesse hat, kann bezliglich der eigenen Daten
vom 6ffentlichen Organ verlangen, dass

a. ein widerrechtliches Bearbeiten der Daten unterlassen wird;

b. die Folgen eines widerrechtlichen Bearbeitens soweit als méglich
beseitigt werden;

C. die Widerrechtlichkeit einer Bearbeitung festgestellt wird.
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Art. 17 Sperrung

' Jede betroffene Person kann von einem 6ffentlichen Organ mit schriftli-

chem Gesuch verlangen, dass es bestimmte sie betreffende Personendaten

Privaten nicht bekannt gibt.

2 Das 6ffentliche Organ verfligt die Bekanntgabe im Einzelfall trotz der Sper-

re oder hebt sie auf, wenn

a. eine Rechtspflicht zur Bekanntgabe besteht oder

b. die gesuchstellende Person glaubhaft macht, dass die Sperre sie
in der Durchsetzung von schutzwirdigen, eigenen Rechtsanspri-
chen gegeniiber der betroffenen Person erheblich behindert.

Art. 18 Rechtsschutz

' Das offentliche Organ erlasst einen beschwerdefahigen, begriindeten Ent-
scheid, wenn eine gesuchstellende Person oder eine betroffene Drittperson
es verlangt.

2 Die Aufsichtsstelle ist ebenfalls berechtigt gegen den Entscheid des 6ffent-
lichen Organs, der auch ihr zu er6ffnen ist, Beschwerde zu fiihren. *

®1m Ubrigen richten sich das Verfahren und der Rechtsschutz nach dem
Verw)altungsrechtspflegegesetz" und nach dem Gerichtsorganisationsge-
setz?.

Art. 19 Schlichtungsverfahren

' Jede in eigenen Rechten betroffene Person kann der Aufsichtsstelle einen
Antrag auf Schlichtung stellen, wenn sie eine Verletzung von Datenschutz-
vorschriften rigt. *

2 Kommt eine Einigung zustande, halt die Aufsichtsstelle dies schriftlich fest;
das Verfahren gilt damit als erledigt.

® Scheitert der Schlichtungsversuch, gibt die Aufsichtsstelle dem 6ffentli-
chen Organ bei festgestellter Rechtsverletzung eine schriftliche Empfehlung
ab.
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4, Aufsicht und Gebiihren

Art. 20 Unabhéngige Aufsichtsstelle *

' Der Landrat wéhlt auf Vorschlag des Regierungsrats ein kantonales Daten-
schutzkontrollorgan auf die verfassungsmassige Amtsdauer (Aufsichtsstel-
le). Dieses ist verpflichtet, seine Interessenbindungen offen zu legen. Der
Regierungsrat kann in einer Verordnung die Nebenerwerbstatigkeit des Da-
tenschutzkontrollorgans regeln. Statt der Wahl eines kantonalen Daten-
schutzkontrollorgans kann der Landrat auf Vorschlag des Regierungsrates
dessen Aufgaben auch einer kantonsubergreifenden Aufsichtsstelle Gbertra-
gen. *

'2 Die Aufsichtsstelle ist unabhéngig und bei der Erflillung ihrer Aufgaben an
keine Weisungen gebunden. Administrativ ist sie der Staatskanzlei oder ei-
nem Departement zugeordnet. *

'® Die Aufsichtsstelle erstellt ihren eigenen Voranschlag zuhanden des Re-
gierungsrates und des Landrates. *

2 Die dem Datenschutzgesetz unterstehenden éffentlichen Organe sind ver-
pflichtet, die Aufsichtsstelle bei der Erflillung ihrer Aufgaben sowie der Fest-
stellung des Sachverhalts zu unterstiitzen. In Aussicht genommene Erlasse
und Projekte, die Aspekte des Datenschutzes beriihren kénnen, sind der
Aufsichtsstelle unaufgefordert zur allfalligen Stellungnahme zu unterbreiten.
® Der Regierungsrat und die kantonalen Gerichte sind von der Aufsicht durch
die Aufsichtsstelle ausgenommen.

Art. 21 Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsstelle *
' Die Aufsichtsstelle *

a* kontrolliert nach einem von ihr autonom aufgestellten Priifpro-
gramm die Anwendung des Datenschutzgesetzes;
b. * bringt dem o6ffentlichen Organ oder dessen Aufsichtsbehdrden

Méngel bei der Bearbeitung von Personendaten zur Kenntnis und
empfiehlt nétigenfalls Massnahmen;

C. beréat in Zusammenarbeit mit den zustandigen Fachstellen der Ver-
waltung, insbesondere mit der Fachstelle Informatik/EDV und dem
Landesarchiv, die &ffentlichen Organe in Fragen des Datenschut-
zes und der Datensicherheit;

d. erteilt den betroffenen Personen Auskunft (iber ihre Rechte;

e. vermittelt zwischen betroffenen Personen und 6ffentlichen Orga-
nen und fiihrt auf Verlangen das Schlichtungsverfahren gemaéss
Artikel 19 durch;

f. fuhrt nach eigenem Ermessen Beschwerde gegen Verfiigungen
der offentlichen Organe;
g. erstattet auf behordliches Gesuch hin schriftliche Amtshilfe;
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h. nimmt Stellung zu Erlassen und Projekten, die Aspekte des Daten-
schutzes beriihren kénnen;
I sorgt flr die Fihrung des zentralen Registers und erteilt nétigen-

falls Weisungen Uber die Fiihrung der andern auf diesem Gesetz
beruhenden Register;
k * erstattet der Wahlbehérde jahrlich Bericht Gber ihre Tétigkeit, der
veroffentlicht wird;
L * arbeitet mit den Datenschutz-Kontrollorganen der anderen Kanto-
ne, des Bundes und des Auslandes zusammen.
' Die 6ffentlichen Organe haben der Aufsichtsstelle mitzuteilen, wie sie sich
zu empfohlenen Massnahmen (Abs. 1 Bst. b) stellen. Lehnt ein &ffentliches
Organ eine empfohlene Massnahme ab, hat es innert 40 Tagen ab Kenntnis-
nahme der abgegebenen Empfehlung eine Verfiigung zu erlassen. Die Auf-
sichtsstelle ist berechtigt, gegen diese Verfligung Beschwerde zu erheben. *
2 Zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben kann die Aufsichtsstelle bei 6ffentlichen
Organen, ungeachtet allfalliger Geheimhaltungsvorschriften, Auskiinfte liber
das Bearbeiten von Personendaten einholen, Einsicht in Datensammlungen,
Unterlagen und Akten nehmen und sich Bearbeitungen von Personendaten
vorfilhren lassen. Sie kann fiir einzelne Aufgaben externe Experten beizie-
hen. *
® Die Aufsichtsstelle untersteht denselben Geheimhaltungspflichten wie das
Personendaten bearbeitende 6ffentliche Organ, auch nach Beendigung der
Amtsausiibung. *

Art. 22 Geblihren

' Die é6ffentlichen Organe sowie die Aufsichtsstelle behandeln die Gesuche

von betroffenen Personen, welche die ihnen gemass diesem Gesetz zuste-

henden Rechte geltend machen, in der Regel kostenlos. *

2Nach vorgangig erfolgtem Hinweis kann jedoch vom Gesuchsteller eine

angemessene Verwaltungsgebiihr von héchstens 500 Franken verlangt wer-

den, insbesondere wenn

a. die Behandlung eines Gesuches einen grossen Aufwand erfordert;

b. die Gesuch stellende Person wiederholt ohne schutzwiirdiges In-
teresse oder in rechtsmissbrauchlicher Weise die gleichen Begeh-
ren bei demselben 6ffentlichen Organ stellt.

® Der Regierungsrat kann fiir begriindete Falle weitere Ausnahmen von der

Kostenlosigkeit vorsehen.

10



1F1

5. Ubergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 23 Ubergangsbestimmungen

" Innert drei Jahren nach Inkrafttreten dieses Gesetzes haben die dem Ge-
setz unterstehenden 6ffentlichen Organe ihre bestehenden Datensammlun-
gen dem neuen Recht anzupassen und ihre Register zu erstellen. Die Auf-
sichtsstelle richtet das kantonale Register der Datensammlungen innert vier
Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes ein.

2 Datensammlungen, die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes bestehen, diirfen
wahrend drei Jahren ben(tzt werden, auch wenn die Voraussetzungen des
Gesetzes nicht erfillt sind. Der Regierungsrat kann die Frist aus wichtigen
Griinden fiir einzelne Datensammlungen erstrecken.

Art. 24 Ausfiihrungsbestimmungen

' Der Regierungsrat erlésst die notwendigen Ausfiihrungs- und Vollzugsbe-
stimmungen.

Art. 25 Inkrafttreten
" Das Gesetz tritt auf den 1. Januar 2003 in Kraft.

11
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Anderungstabelle - Nach Beschluss

Beschluss Inkrafttreten Element Anderung SBEF

01.05.2005 01.05.2005 Art. 6 Abs. 2, a. aufgehoben SBE IX/4 211
04.05.2008 04.05.2008 Art. 2 Abs. 2, d. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 2 Abs. 2, g. aufgehoben SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 6 Sachtiberschrift geand. SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 6 Abs. 4 eingefiigt SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 9 Abs. 3 aufgehoben SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 10 Abs. 1, b. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art.10 Abs. 1, c. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 10a eingefiigt SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 18 Abs. 2 geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 19 Abs. 1 geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 20 Sachtiberschrift geand. SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 20 Abs. 1 geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 20 Abs. 1a eingefiigt SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 20 Abs. 1b eingefiigt SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Sachtiberschrift geand. SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 1 geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 1, a. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 1, b. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 1, k. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 1, 1. geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 1a eingefiigt SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 2 geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 21 Abs. 3 geandert SBE X/7 471
04.05.2008 04.05.2008 Art. 22 Abs. 1 geandert SBE X/7 471
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Anderungstabelle - Nach Artikel

1F1

Element Beschluss Inkrafttreten Anderung SBE Fundstelle
Art. 2 Abs. 2, d. 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art.2 Abs. 2, g. 04.05.2008 04.05.2008 aufgehoben SBE X/7 471
Art. 6 04.05.2008 04.05.2008 Sachiiberschrift geand. SBE X/7 471
Art. 6 Abs. 2, a. 01.05.2005 01.05.2005 aufgehoben SBE IX/4 211
Art. 6 Abs. 4 04.05.2008 04.05.2008 eingefiigt SBE X/7 471
Art. 9 Abs. 3 04.05.2008 04.05.2008 aufgehoben SBE X/7 471
Art. 10 Abs. 1, b. 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 10 Abs. 1, c. 04.05.2008 04.05.2008 geéndert SBE X/7 471
Art. 10a 04.05.2008 04.05.2008 eingefiigt SBE X/7 471
Art. 18 Abs. 2 04.05.2008 04.05.2008 geéndert SBE X/7 471
Art. 19 Abs. 1 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 20 04.05.2008 04.05.2008 Sachtiberschrift geand. SBE X/7 471
Art. 20 Abs. 1 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 20 Abs. 1a 04.05.2008 04.05.2008 eingefiigt SBE X/7 471
Art. 20 Abs. 1b 04.05.2008 04.05.2008 eingefiigt SBE X/7 471
Art. 21 04.05.2008 04.05.2008 Sachiiberschrift geand. SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 1 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 1, a. 04.05.2008 04.05.2008 geéndert SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 1, b. 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 1, k. 04.05.2008 04.05.2008 geéndert SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 1, . 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 1a 04.05.2008 04.05.2008 eingefiigt SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 2 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471
Art. 21 Abs. 3 04.05.2008 04.05.2008 geéndert SBE X/7 471
Art. 22 Abs. 1 04.05.2008 04.05.2008 geandert SBE X/7 471

13



	1. Einleitende Bestimmungen
	Art. 1 Zweck
	Art. 2 Geltungsbereich
	Art. 3 Begriffe

	2. Bearbeiten von Personendaten
	Art. 4 Grundsätze
	Art. 5 Besonders schützenswerte Personendaten
	Art. 6 Verantwortlichkeiten, Auslagerung, Strafbestimmung *
	Art. 7 Beschaffen von Personendaten
	Art. 8 Datensicherheit
	Art. 9 Allgemeine Einschränkung der Bekanntgabe von Personendaten
	Art. 10 Bekanntgabe von Personendaten
	Art. 10a * Datenübermittlung ins Ausland
	Art. 11 Datenbearbeitung für nicht personenbezogene Zwecke
	Art. 12 Vernichten und Archivieren

	3. Rechte der betroffenen Personen
	Art. 13 Register
	Art. 14 Einsichts- und Auskunftsrecht
	Art. 15 Recht auf Berichtigung
	Art. 16 Unterlassungs-, Beseitigungs- und Feststellungsansprüche
	Art. 17 Sperrung
	Art. 18 Rechtsschutz
	Art. 19 Schlichtungsverfahren

	4. Aufsicht und Gebühren
	Art. 20 Unabhängige Aufsichtsstelle *
	Art. 21 Aufgaben und Befugnisse der Aufsichtsstelle *
	Art. 22 Gebühren

	5. Übergangs- und Schlussbestimmungen
	Art. 23 Übergangsbestimmungen
	Art. 24 Ausführungsbestimmungen
	Art. 25 Inkrafttreten


		2024-08-05T13:13:33+0200
	"8750 Glarus"
	"Gesetzessammlung Kanton Glarus"




